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In seiner Sitzung vom 26.04.2016 hat der 
Ausschuss für Stadtplanung, Verkehr und 
Wohnungsfragen beschlossen, die u.g. 
Verkehrsfläche zu widmen.

Die in der nachfolgenden Tabelle 
aufgeführte Straße bzw. Straßenteilfläche 
steht im Rahmen der städtischen 
Verkehrserschließung allen Verkehrsarten 
zur Benutzung offen. Entsprechend ihrer 
Verkehrsbedeutung wurde die Straße 

Widmung von Verkehrsflächen in Regensburg zu Ortsstraßen

bzw. Straßenteilfläche zur Ortsstraße 
nach Art. 46 Nr. 2 BayStrWG gewidmet. 

Die Stadt Regensburg ist Eigentümerin 
der Straßengrundstücke. Die Widmungs-
voraussetzungen des Art. 6 Abs. 3 
BayStrWG sind somit erfüllt.

Mit der Widmung zur Ortstraße erhält die 
genannte Verkehrsfläche ihren öffentli-
chen Charakter und steht der Allgemein-

heit unwiderruflich zur Benutzung im 
Rahmen ihrer Verkehrsbedeutung zur 
Verfügung. Erst durch ein förmliches 
Einziehungsverfahren kann der öffentli-
che Charakter dieser Straße wieder 
aufgehoben werden.

Die Straßenbaulast für die nachfolgend 
aufgeführte Verkehrsfläche trägt die 
Stadt Regensburg gemäß Art. 47 Abs. 1 
BayStrWG.

Name Anfangspunkt Endpunkt Länge//km

Johanna-Dachs-Straße
(Teilfläche)

Prinz-Ludwig-Straße Johanna-Dachs-Straße bei HsNr. 66 0,130

Die Widmungsverfügung und seine 
Begründung kann beim Tiefbauamt der 
Stadt Regensburg, D.-Martin-Luther-Str. 
1, Zi. 2.037, 93047 Regensburg eingese-
hen werden. 

Öffnungszeiten:  
Montag bis Freitag  8.30 – 11.30 Uhr
Donnerstag 14.30 – 17.30 Uhr

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die Widmungsverfügung kann 
innerhalb eines Monats nach ihrer 
Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen 
Verwaltungsgericht in Regensburg, 
Postfachanschrift: Postfach 11 01 65, 
93014 Regensburg, Hausanschrift: 
Haidplatz 1, 93047 Regensburg, schrift-
lich oder zur Nieder schrift des Urkunds-

beamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts erhoben werden. Die Klage 
muss den Kläger, den Beklagten und den 
Gegenstand des Klagebegehrens 
bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung 
dienenden Tatsachen und Beweismittel 
sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Ab-
schrift beigefügt werden. Der Klage und 
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für 
die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
-  Durch das Gesetz zur Änderung des 

Gesetzes zur Ausführung der Verwal-
tungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 
(GVBl S. 390) wurde das Widerspruchs-
verfahren im Bereich des BayStrWG 

abgeschafft. Es besteht keine Möglich-
keit, gegen diese Widmungsverfügung 
Widerspruch einzulegen.

-  Die Klageerhebung in elektronischer 
Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig.

-  Kraft Bundesrechts ist bei Rechts-
schutzanträgen zum Verwaltungsge-
richt seit 01.07.2004 grundsätzlich ein 
Gebührenvorschuss zu entrichten.

Regensburg, den 06.05.2016

STADT REGENSBURG
- Tiefbauamt –

Im Auftrag

Bächer
Ltd. Baudirektor
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Information über beabsichtigte 
Beschränkte Ausschreibungen nach  
§ 3 Abs. 3 Nr. 1 VOB/A 2009 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/verga-
ben

Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgenden Auftrag zu 
vergeben:

1.  Öffentliche Ausschreibung  
nach VOB/A

16 A 092 –  Sanitärarbeiten nach  
DIN 18299 ff.

16 A 100 –  Landschaftsbauarbeiten nach 
DIN 18320

16 A 102 –  Entwässerungskanalarbeiten 
nach DIN 18306

16 A 103 – Installation von Küchenzellen
16 A 104 – Küchentechnische Anlagen
16 A 106 –  Landschaftsbauarbeiten nach 

DIN 18320
16 A 110 –  Verkehrswegebauarbeiten 

nach DIN 18318
16 A 111 –  Neubau einer achtbahnigen 

Kunststofflaufbahn nach  
DIN 18320

Nähere Informationen zu oben  
genannten Ausschreibungen siehe  
unter www.vergabe.bayern.de und  
www.regensburg.de/vergaben

2.  Öffentliche Ausschreibung  
nach VOL/A

16 A 097 –  Archäologische Baube-
gleitung

Nähere Informationen zu oben  
genannter Ausschreibung siehe unter 
www.regensburg.de/vergaben

Vorankündigung

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg
Telefon 0941/507-5629
Fax 0941/507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de


